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Stellenausschreibungen der Gemeinde  
Kirchberg bei Mattighofen 

- Vertragsbediensteter Bauhof—Kooperation Perwang/Kirchberg 
-Amtsleitung Gemeindeamt Kirchberg 

Der Gemeindeverband „Bauhof Kirchberg-Perwang schreibt laut den §§ 8 und 9 des Oö. Gemein-
de-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 folgenden Dienstposten öffentlich aus: 

 

ein Vertragsbediensteter für den Bauhof 
vollzeitbeschäftigt mit 40 Wochenstunden, unbefristetes Dienstverhältnis, 

 

 Funktionslaufbahn: GD 19.1 Dienstbeginn: 01.04.2020 
 

Einstellungserfordernisse: 
Staatsangehörigkeit eines Landes des europäischen Wirtschaftsraumes 
Mindestalter 18 Jahre 
Fachkenntnisse durch einschlägigen Lehrabschluss 
Freundliches Auftreten - Teamfähigkeit 
Gesundheitliche-, persönliche- und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung 
Einwandfreies Vorleben 
Bei männlichen Bewerbern absolvierter Präsenz- oder Zivildienst 
Der Besitz des Führerscheins der Klassen B und F 
Bereitschaft zur Mehrleistung 

 
Der Aufgabenbereich umfasst folgende Arbeitseinsätze: 

Vornahme manueller Tätigkeiten im Gemeindegebiet 
Winterdienst, Arbeitseinsatz auch außerhalb der normalen Arbeitszeit und in der Nacht 
Streudienst auch außerhalb der normalen Arbeitszeit und in der Nacht 
Arbeitseinsatz im handwerklichen Bereich, Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden und Einrichtungen der Gemein-

de 
Wartung der öffentlichen Wasserversorgung und des Kanalnetzes der Gemeinde 
Pflege der Grünanlagen und der sonstigen Anlagen (Bade- und Campingplatz, Ortspark, etc.) 
Instandhaltung von Maschinen und Geräten der Gemeinde 
Instandhaltung und Reinigung der Straßen … 

 
Hinweis: 
Nach dienstrechtlichen Vorschriften sind die für die Verwendung vorgesehenen Dienstausbildungen zu absolvieren. Das 
Mindestentgelt beträgt € 2.120,10 brutto. Eventuelle Vordienstzeiten werden entsprechend berücksichtigt. 
 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit den entsprechenden Nachweisen (Zeugnisse/Bestätigungen, Urkunden, 
Lebenslauf, etc.) bis spätestens Freitag, 21. Februar 2020, 12:00 Uhr an das Gemeindeamt Kirchberg bei Mattighofen. 
Die Auswahl erfolgt durch die Objektivierung des Personalbeirates. 
 
 
 

 

Gemäß den §§ 8 und 9 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- u. Gehaltsgesetzes 2002 idgF. wird aufgrund des Ge-
meinderatsbeschlusses vom 12.12.2019 folgender Dienstposten öffentlich ausgeschrieben:  

Leiter / Leiterin des Gemeindeamtes Kirchberg bei Mattighofen 
(Funktionslaufbahn GD 11.1) 

Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100 Prozent der Vollbeschäftigung (40 Wochenstunden). Die Besetzung 
ist ab 1. November 2020 vorgesehen. Um eine gute Übergabe und Einarbeitung zu ermöglichen ist eine Ein-
schulungsphase als Vertragsbedienstete/r in der Funktionslaufbahn GD 16.2 vorgesehen. Nach der Einschu-
lungsphase erfolgt die Bestellung des Amtsleiters / der Amtsleiterin in der Funktionslaufbahn GD 11.1.  
Die Entlohnung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Oö. GDG 2002 i.d.g.F. und können einge-
sehen werden unter: www.ris.bka.gv.at. 



Die Bestellung zum Amtsleiter / zur Amtsleiterin erfolgt vorerst befristet auf 5 Jahre. Im Anschluss daran sind 
Weiterbestellungen möglich, die jeweils 5 Jahre befristet sind.  
 
Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:  

Leitung des Gemeindeamtes und Führung der gesamten Verwaltung sowie Dienstaufsicht über alle Dienst-
stellen der Gemeinde;  

Ansprechpartner/in für Bürgermeister, Gemeindeorgane und Bevölkerung;  

Personalangelegenheiten, Dienststellenaufsicht über alle Dienststellen der Gemeinde Kirchberg bei Mattigh-
ofen;  

Gestaltung von personellen, organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen be-
dürfnis- u. kundenorientierten sowie wirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb;  

Vorbereitung, Erledigung und Umsetzung der Gemeinderats-, Gemeindevorstands und Ausschussbeschlüsse 
sowie Teilnahme an deren Sitzungen;  

Rechts-, Finanzierungs-, Vertrags- und ortspolizeiliche Angelegenheiten und Verordnungen, Abwicklung von 
Projekten und Bauvorhaben der Gemeinde; 

Kassenführer, Budgeterstellung bzw. Budgetabwicklung; 

Geschäftsführung der VFI „Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen 
& Co. KG“; 

Aufgabenerledigung gemäß dem Geschäftsverteilungsplan oder über Auftrag des Bürgermeisters. 
 
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:  

die österreichische Staatsbürgerschaft;  

die volle Handlungsfähigkeit; 

einwandfreies Vorleben; 

die persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben; 

bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst.  
 

Besondere, unbedingt zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen:  

Niveau eines Absolventen bzw. einer Absolventin einer höheren Schule sowie umfangreiches Fachwissen 
durch mehrjährige (mind. 3 Jahre) Berufserfahrung in der Gemeindeverwaltung und Kenntnis in der Mit-
arbeiterführung.  

Entsprechende Dienstausbildung nach der Oö. Gemeinde-Dienstausbildungsverordnung. Sofern diese nicht 
bereits abgelegt wurde, hat sie zum ehest möglichen Zeitpunkt verpflichtend zu erfolgen.  

Standesbeamtenprüfung bzw. Ablegung der Standesbeamtenprüfung innerhalb von 12 Monaten.  

Führerschein der Gruppe B.  
 
Erwünschte Aufnahmevoraussetzungen:  

5-jährige Berufserfahrung im Verwaltungsdienst einer Gemeinde;  

Kenntnisse im Bereich Rechnungs-, Finanz- und Steuerwesen im öffentlichen Dienst;  

Geschick bzw. Einfühlungsvermögen im Umgang mit Bürgern; 

Objektivität und Offenheit;  

sehr gute EDV-Kenntnisse (Hard- und Software) und Erfahrung mit gemeindespezifischen EDV-
Anwendungen;  

gute Ausdrucksform in Schrift und Sprache sowie sicheres Auftreten;  

hohe Mitarbeiterführungs- und Sozialkompetenz;  

Managementkenntnisse, Organisationsfähigkeit;  

Motivationskraft, Teamorientierung, Belastbarkeit, Kritikfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, 
Ausdauer und Genauigkeit, sowie Bereitschaft zu zeitlichen Mehrleistungen (insbesondere bei Wahlen, 
Sitzungen, Veranstaltungen, …);  



Sachkundenachweis für Hundehalter 

Wichtige Info zur Mutterberatung in Kirchberg 

Erste-Hilfe Kurs der Feuerwehr Siegertshaft-Kirchberg 

Organisation: Tiergerecht Moosdorf 
 

Wo: Gasthaus Dorfwirt, Kirchberg b. M. 
 

Wann: 13. März 2020 um 19.00 Uhr 
 

Vortragende: Dr. Petra Giger, Tierärztin 
Sabine Schnaderbeck; Hundetrainerin  
Rudolf Reschenhofer; SVÖ Lehrwart 

 
Kosten: 30,- € pro Person 

 
Anmeldung erbeten bis Mittwoch, 11. März 2020 unter 

Tel.: 0650/71 31 703 oder E-Mail: sabine_1313@gmx.at 

Organisation: Hunde Sport Club Mattigtal 
 

Wo: Gasthaus Helpfauerhof; 5261 Uttendorf 
 

Wann: Freitag, den 20. März 2020 um 18:00 Uhr—
Dauer ca. 3 Stunden 

 
Vortragende: Dipl. Tierarzt Hans Berger;  

Mauerkirchen 
Hundeausbildner Josef Plietl; Kirchberg  

 
Kosten: 30,- € 

 
Anmeldung erbeten unter +43 (0650) 75 211 23 

Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermögen;  

persönliche und zeitliche Flexibilität, Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen und persönlichen Bereich. 
 
Auswahlverfahren:  

Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des Oö. GDG 2002. Die Gemeinde Kirchberg bei 
Mattighofen behält sich die Möglichkeit vor, Vorstellungsgespräche, Hearings, Tests und sonstige fachliche 
Begutachtungen durchzuführen. Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung kann ein externes Auswahlver-
fahren durchgeführt werden. Allfällige im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Auswahlverfahren 
anfallende Kosten werden nicht ersetzt.  
 
Bewerbung:  
Die Bewerbung ist schriftlich unter Anschluss der entsprechenden Unterlagen bis spätestens 31.01.2020 
(12:00 Uhr) an das Gemeindeamt Kirchberg bei Mattighofen, Kirchberg 27, 5232 Kirchberg bei Mattighofen, 
zu richten.  
Anzuschließende Unterlagen: Lebenslauf mit Foto, Motivationsschreiben, Personenstandsurkunden, Staats-
bürgerschaftsnachweis, Zeugnisse und Nachweise über bisherige berufliche Verwendungen (Beilagen in Ko-
pie).  
 

Für nähere Auskünfte und Informationen steht Bürgermeister Franz Zehentner (Tel.Nr.: 0664/4631874) oder  
Amtsleiter Franz Salzlechner (Tel.Nr.: 07745/4002-2) gerne zur Verfügung. 

         Aufgrund einer Personalveränderung in der Bezirkshaupt-       
        mannschaft Braunau werden im Bezirk Braunau, sprich ebenso       

     in Kirchberg b. M. bis auf Weiteres keine Mutterberatungstermine stattfinden. 
Sobald eine Fortsetzung dieser Termine festgesetzt ist, werden wir Euch umgehend informieren! 

Die Feuerwehr Siegertshaft-Kirchberg veranstaltet einen 16-Stunden Erste-Hilfe Kurs bzw. eine 8-stündige 
Auffrischung, wenn der letzte Kurs nicht älter als 4 Jahre vergangen ist, an folgenden Terminen: 

Montag, den 10. Februar 2020 
Mittwoch, den 12. Februar 2020 

Montag, den 17. Februar 2020 und am 
Mittwoch, den 19. Februar 

jeweils von 19.00 bis 23.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Siegertshaft! 
Jeder Gemeindebürger ist dazu von unserer örtlichen Feuerwehr recht herzlich eingeladen! 

Die regulären Kosten betragen für Nicht-Aktive Mitglieder der  
Feuerwehr Siegertshaft-Kirchberg 75,- € pro Person. 

 
Anmeldung bis Ende Jänner bei Helmut Webersberger unter 0664-421 37 78 oder per Mail  

helmut.webersberger@aon.at. 



 

 

 

s’Entdeckerviertel – Kirchberg bei Mattighofen - ist dabei! 

Im Dreiländereck Oberösterreichich, Bayern und Salzburg wurde die junge 
grenzüberschreitende Tourismusdestination aus der Taufe gehoben. Die offizielle 
Präsentation fand am 13. November in der Motohall in Mattighofen statt. Insgesamt 19 
Gemeinden in Oberösterreich, Bayern und Salzburg umfasst das Gebiet. 

S’Entdeckerviertel ist eine Region mit einem sehr vielfältigen Angebot. Landschaftliche 
Besonderheiten sind die Moor- und Seenlandschaft, sowie die Flusslandschaften von 
Salzach, Inn und Mattig. Badeseen, Naturbadeplätze, Frei- und Hallenbäder laden zum 
Schwimmen ein. Über 500 Kilometer Radwege verlaufen durch s‘Entdeckerviertel und vier 
überregionale Pilgerwege queren die Region. Viele Sehenswürdigkeiten, wie Burgen, Klöster 
und Kirchen und zahlreiche Kleinode gilt es zu entdecken. Gleich 5 Kleine Städte mit 
historischem Kern bieten ein spannendes Shopping-Angebot. Das Veranstaltungsangebot ist 
sehr umfangreich und vielfältig. Die Palette reicht von traditioneller Volkskultur bis zu Klassik 
und Rockkonzerten. s'Entdeckerviertel versteht sich aber auch als die Heimat von Stille 
Nacht, dem berühmtesten Weihnachtslied der Welt.  

Die Region ist aber auch Sitz großer Wirtschaftsbetriebe und somit starker internationaler 
Marken. Die KTM-Motohall gehört zu den jüngsten Tourismusattraktionen der Region und so 
ist es kein Zufall, dass die neue Marke hier präsentiert wurde. Rund 150 Touristiker aus der 
Region nahmen an der Präsentation teil und konnten so auch gleich die Positionierung 
kennenlernen. Scheinbar Gegensätzliches und Überraschendes zu verbinden und den 
Gästen zu vermitteln ist der Kern der Marke. Verbindungen neu Denken und die Gäste zu 
Entdeckern machen. Die neue Werbelinie samt neuem Logo bringt das zum Ausdruck. Die 
Innviertler Tanzgeiger waren bei der Präsentation auf der modernen Bühne in der Motohall 
lebender Ausdruck solch gelungener Verbindungen von Tradition und Innovation. 

s'Entdeckerviertel gibt’s auch bereits online unter www.entdeckerviertel.at und ist auf 
Facebook und Instagram aktiv. 

s'Entdeckerviertel – die Fakten: 

 19 Gemeinden: Braunau am Inn, Burghausen, Eggelsberg, Franking, Haigermoos, 
Helpfau-Uttendorf, Hochburg-Ach, Kirchberg bei Mattighofen, Lamprechtshausen, 
Lochen am See, Mattighofen, Munderfing, Ostermiething, Palting, Perwang am 
Grabensee, Sankt Pantaleon, Sankt Radegund, Simbach, Tittmoning 

 89.000 Einwohner 
 485 Quadratkilometer 
 245 Gastronomiebetriebe 
 115 Beherbergungsbetriebe 
 117.000 Urlaubsgäste 
 270.000 Übernachtungen 

 
Weitere Informationen: 
s’Entdeckerviertel 
A-5280 Braunau am Inn, Stadtplatz 2 
Tel. 07722/62644 
info@entdeckerviertel.at 
 

 



Aktion Zeckenschutzimpfung—Land OÖ 

Seit dem Jahre 1980 wird in Oberösterreich die Zeckenschutzimpfung angeboten. 1994 gab es noch 3 Todes-
fälle und 175 Erkrankungen. Im Jahre 2019 gab es im Bezirk Braunau 4 Erkrankungen, österreichweit insge-
samt 30 Erkrankungen. Am meisten gefährdet sind nach wie vor Personen zwischen dem 50sten und 70sten 
Lebensjahr. Viele ältere Menschen sind aufgrund bereits durchgemachter Zeckenbissse der Meinung, genü-
gend Abwehrkörper aufgebaut zu haben, was leider in vielen Fällen nicht stimmt. Die Abteilung Gesundheit 
des Landes Oberösterrerich setzt die Schutzimpfung auch im Jahr 2020 fort um weiterhin prophylaktische 
Maßnahmen gegen die Frühsommer-Meningoencephalitis zu setzen. 
Geimpft wird heuer auch wieder mit: 
FSME Immun 0,25 ml Junior—für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
FSME Immun 0,5 ml—für Erwachsene ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
Beide Impfstoffe sind inaktivierte Virusimpfstoffe. 

 
Die Zeckenschutzimpfaktion 2020 startet am Dienstag, den 17. März für die Dauer  

bis zum 16. Juni 2020 
jeweils Dienstags von 8.30 bis 10.30 Uhr  

und von 12.30 bis 14.30 Uhr  
in der Bezirkshauptmannschaft Braunau Zimmer 10 im Erdgeschoss. 

 
Die Kosten betragen: 
 für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr je Teilimpfung 13,70 € 
 für Jugendliche und Erwachsene ab dem vollendeten 16. Lebensjahr kostet eine Teilimpfung 18,50 € 
Ab dem dritten unversorgten Kind bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist lediglich der Betrag von 4,- € zu entrichten. 

Nutzen Sie dieses Angebot in ihrem eigenen Interesse! 

Wichtige Information aus dem Bauamt zum Thema Einfriedungen 

Gemäß § 18 Oö Straßengesetz 1991, LGBl.Nr. 84/1991 i.d.g.F. bedarf eine Baumaßnahme im Bereich eines 
acht Meter breiten Streifens entlang des öffentlichen Gutes der Zustimmung der zuständigen Straßenverwal-
tung. Wenn die gefahrlose Benützbarkeit der Straße nicht beeinträchtigt wird, kann die Baumaßnahme mit 
einem gewissen Abstand zum öffentlichen Gut erteilt werden. Es wird daher eindringlich darauf hingewie-
sen, dass vor Beginn der Errichtung sonstiger Bauten und Anlagen (wie z.B. Einfriedungen, Stützmauern, le-
bende Zäune, Hecken, Park- und Lagerplätze) entlang des öffentlichen Gutes (Gemeindestraße, Güterweg, 
usw.) das Einvernehmen mit der Straßenverwaltung (Bürgermeister) herzustellen ist. 

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann es bis zu einem Abrissbescheid durch die Baubehörde kommen! 
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